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Sehr geehrte Frau Müller, 
 
mit weiteren E-Mails vom 24.11.2025 und 12.01.2026 bitten Sie erneut um 
rechtsaufsichtliche Prüfung der Zusammensetzung des MDR-
Rundfunkrates.   
 
Hierzu weise ich abschließend auf Folgendes hin:  
 

− Es bleibt vollumfänglich bei unserer rechtlichen Bewertung vom 
17.11.2025. 

− Im Rahmen der Stellungnahme zur Kleinen Anfrage des Abgeordne-
ten Gahler (Drs. 8/4936) hat die Sächsische Staatsregierung ihre 
Rechtsauffassung dargelegt und im Ergebnis ihrer Prüfung ausge-
führt, dass die Zusammensetzung des MDR-Rundfunkrates rechtlich 
nicht zu beanstanden sei. Der Fragesteller fragt zudem ausdrücklich 
nach den Auffassungen der MDR-Gremien. Der von Ihnen heraus-
gegriffene Satz am Ende der Antwort zu Frage 2 bezieht sich auf 
diese Frage.   

− Die diesseitige Rechtsauffassung wird von der derzeit rechtsaufsicht-
führenden Staatskanzlei in Thüringen geteilt. 

− Die Staatskanzlei Thüringen weist darüber hinaus im Schreiben vom 
18.12.2025 zutreffend darauf hin, dass ein Rechtsanspruch Dritter 
auf rechtsaufsichtliche Überprüfung nicht kodifiziert ist.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Matthias Heinze 
Referatsleiter 

 
 


